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„Hauptsache Spaß“
Der Donauwörther Chor Vox Mundi besteht seit 20 Jahren und veranstaltet ein Jubiläumskonzert. Bei den Proben steht die Freude im Vordergrund.

Von Beate Schwab

Donauwörth Monika Veh-Bürger
lacht augenzwinkernd. „Ihr wisst ja,
wer in die Pausen reinsingt, zahlt
der Chorleiterin einen Ramazzotti!“
Im Chor kichert und tuschelt es zu-
stimmend. Der Coldplay-Song
„Viva la vida“ soll für das Konzert
schließlich perfekt sitzen. Konzen-
tration und Einsatz erwarten und
dabei gleichzeitig Vorlieben und
Stärken berücksichtigen – so lockt
die Chorleiterin seit 20 Jahren
Höchstleistungen aus dem Chor
„Vox Mundi Donauwörth“ heraus.
Für 2025 hat das Ensemble viel vor:
Schon monatelang wird noch inten-
siver als sonst geprobt, denn alle fie-
bern dem großen Auftritt im Zeug-
haus entgegen. Mit einem Jubilä-
umskonzert am 31. Mai blickt der
Chor singend zurück auf zwei Jahr-
zehnte Gemeinschaft.

Warum treffen sich 40 Sängerin-
nen und Sänger jeden Dienstag-

abend in ihrer Freizeit zur Chorpro-
be in der Musikschule Donauwörth?
Sie sind von der Musik begeistert,
aber auch vom Miteinander, dem
Gefühl der Zusammengehörigkeit
beim Einstudieren des Konzertpro-
gramms. Singen macht Spaß und
verbindet, das bestätigen langjähri-
ge wie neue Mitglieder. Für Karl-
Heinz Schabesberger haben sich die
Proben immer positiv ausgewirkt.
Das Chorsingen tue der Seele gut,
durch die bewusste Atmung be-
komme man den Kopf frei. Marian-
ne Frank ist seit über zehn Jahren
dabei und freut sich jedes Mal darü-
ber, nach der Probe so entspannt zu
sein.

Stefanie Guttyan ist erst im Janu-
ar dazugekommen. „Ich war früher
ab und zu beim Gospelseminar und
wollte jetzt wieder regelmäßig sin-
gen“. Sie habe sich sofort aufge-
nommen gefühlt und genieße die
Gemeinschaft. David Graham be-
kräftigt: “Wir freuen uns über jeden
Stimmenzuwachs“. Wer beim Chor

reinschnuppere, der bleibe auch in
den meisten Fällen. Er selbst ist seit
zwölf Jahren dabei und mittlerweile
stellvertretender Vorsitzender des
Vereins. Das gute Miteinander fällt
bei der Probe sofort auf. Beim Ein-
studieren von „I will run“ entstehen
unter den Sängerinnen und Sän-
gern lebhafte Diskussionen über
Pausen und Einsätze, da steht Pia-
nist Willibald Weißmüller kurzer-
hand vom Klavier auf und erklärt
freundschaftlich wichtige Punkte
anhand der Notenblätter. Die ro-
mantische Ballade „You are the rea-
son“, ein beliebtes Lied auf Hochzei-

ten, wird ebenfalls beim Konzert zu
hören sein. „Da müssen wir noch
daran arbeiten, aber wir haben ja
noch Zusatzproben bis Mai“, meint
die Chorleiterin zum Schluss der
Probe. Alle sind vom Projekt begeis-
tert, machen freudig mit, lassen
nicht nach. Das gemeinsame Singen
erfordert auch Einsatz und Idealis-
mus, damit das Chorgefüge richtig
gut funktioniert. Monika Veh-Bür-
ger ist aber wichtig: „Ich will keinen
Drill. Singen ist für uns ein Hobby,
das Freude machen soll“.

Für Sabine Löser gehört das Sin-
gen seit 20 Jahren zu ihrem Leben

dazu. Sie strahlt, wenn sie von den
Anfängen des Chores erzählt. Aus
einem Backgroundchor für das Or-
chester Joe Hieger ging eine Gruppe
von acht Singbegeisterten hervor,
zu denen sich schon bald weitere
Mitgliederinnen gesellten. Geprobt
wurde anfangs im Gasthaus Mayin-
ger in Oberndorf. Später stellten
dann die Johanniter in Nordheim ei-
nen größeren Probenraum zur Ver-
fügung, seit 2011 hat der Chor sein
Zuhause in der Musikschule Donau-
wörth. „Singen ist einfach herrlich“
schwärmt Löser, das Gemein-
schaftserlebnis sei wunderschön.

„Wir sind eine bunte Truppe,
quer durch alle Altersgruppen, bis
zum ältesten Mitglied mit 83 Jah-
ren. Jede und jeder bringt etwas Be-
sonderes ein“, sagt Chorleiterin
Veh-Bürger. Ute Püschel, seit 19
Jahren „Mädchen für Alles“, wie sie
sich lachend nennt, erinnert an ge-
meinsame Auftritte beim Romanti-
schen Weihnachtsmarkt in Donau-
wörth, beim Kulturfest DONwud,

beim Schwäbischwerder Kindertag
oder auch in der Kirche bei Hochzei-
ten. Besonders an den Einsatz bei
den Johanniter-Weihnachtstru-
ckern in Regensburg denkt sie gerne
zurück, als der Chor im Beisein von
Rosi Mittermaier seine Lieder vor-
trug.

Neben mehreren Auftritten im
Jahr finden auch regelmäßige Aus-
flüge des Chores statt, man besucht
gemeinsam Musicals oder fährt auf
ein Stimmbildungsseminar.
„Hauptsache Spaß“, so lautet das
Motto von Veh-Bürger. Ein Erfolgs-
rezept des Ensembles ist das Cros-
sover aus Pop, Rock und Gospels.
Eine Festlegung auf eine bestimmte
musikalische Stilrichtung gibt es
nicht. Auf einer „Wunschliste“ kön-
nen die Mitglieder eigene Liedvor-
schläge einbringen, so entsteht eine
bunte Mischung im Repertoire. Für
das Jubiläumskonzert im Zeughaus
sind sich alle einig: 20 Jahre Chor
Vox Mundi Donauwörth – das muss
gefeiert werden.Der Donauwörther Chor Vox Mundi feiert in diesem Jahr Jubiläum. Foto: Beate Schwab
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Nr. 1 Bürgersprechstunde
Am Dienstag, dem 18. März, fin-
det zwischen 15 und 17 Uhr die 
nächste Bürgersprechstunde bei 
Donauwörths Oberbürgermeis-
ter Jürgen Sorré statt. Für Vor-
sprachen bittet die Stadtverwal-
tung um vorherige telefonische 
Anmeldung unter Rufnummer 
789-101 zur Terminvergabe.

Nr. 2 Fälligkeit der 
Benutzungsgebühren

Am 15.03.2025 ist eine Ab-
schlagszahlung der Benutzungs-
gebühren (Wasser/Abwasser/
Niederschlagswasser) für 2025 
zur Zahlung fällig. Die Höhe des 
Betrages ist aus dem Gebühren-
bescheid, den Sie heuer bereits 
erhalten haben, ersichtlich.   
Sofern Sie uns kein SEPA-Man-
dat erteilt haben, bitten wir Sie 
um pünktliche Überweisung auf 
eines der Konten der Stadtwerke 
Donauwörth: 

Sparkasse Nordschwaben:  
IBAN: DE21722501600020004628 
BIC: BYLADEM1DON

Raiffeisen-Volksbank Donau-
wörth eG:  
IBAN: DE04722901000003065642 
BIC: GENODEF1DON

derung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Stadt den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und de-
ren Inhalt für die Rechtmäßigkeit de 
Änderung des Bebauungsplans nicht 
von Bedeutung ist.

Folgende umweltrelevante Infor-
mationen sind verfügbar:
• Umweltbericht mit Eingriffs-/

Ausgleichsbilanzierung und -re-
gelung (Planungsbüro Becker + 
Haindl, Wemding

• Artenschutzrechtliche Relevanz-
prüfung des Büros BILANUM, 
Wemding 

• Schalltechnische Untersuchung 
(igi Consult, Westheim / Wemding)

• Baugrunduntersuchung (SINUS 
Consult, Augsburg) 

Die diesen Informationen zugrunde 
liegenden Unterlagen liegen eben-
falls aus.  
Dazu sind sämtliche Stellungnah-
men von Trägern öffentlicher Belan-
ge mit und ohne umweltrelvanten 
Belangen, die in der frühzeitigen 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
eingegangen sind, einsehbar. Der 
Stadtrat der Stadt Donauwörth hat 
in seiner Sitzung am 27.02.2025 
die eingegangenen Stellungnah-
men abgewogen und die Billigung 
des Entwurf des Bebauungsplans 
beschlossen. Der Inhalt dieser Be-
kanntmachung und die nach § 3 Abs. 
2 S. 1 BauGB auszulegenden Unter-
lagen sind im Internet veröffentlicht.
Datenschutz:  
Verantwortlich für die Verarbeitung 
dieser Daten ist die Stadt Donauwörth, 
vertreten durch Oberbürgermeister 
Jürgen Sorré, Rathausgasse 1, 86609 
Donauwörth, Telefon: 0906/789-0, 
E-Mail: stadt@donauwoerth.de.

Die Daten werden erhoben, um 
die Beteiligung der Öffentlichkeit 
und Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen von Bauleitplanverfahren 
bei der Aufstellung / Änderung vom 
Flächennutzungsplan / von Bebau-

Nr. 3  Bekanntmachung der 
öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplans  
„Gewerbegebiet Ludwig-
Bölkow-Straße – Nord“  
gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB)

Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für den Entwurf des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Ludwig-Böl-
kow-Straße – Nord“ der Großen 
Kreisstadt Donauwörth 

Der Stadtrat hat in der Sitzung 
vom 27.02.2025 den Entwurf des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet 
Ludwig-Bölkow-Straße – Nord“ ge-
billigt.
Verfahrensart  
Der Bebauungsplan wird im Regel-
verfahren gemäß § 2 BauGB durch-
geführt. Da im Flächennutzungsplan 
an dieser Stelle bereits gewerbliche 
Flächen dargestellt sind, ist eine 
FNP-Änderung nicht erforderlich. 
Geltungsbereich (Lageplan vom 
27.02.2025)  
Das Gebiet befindet sich nordöstlich 
der Ludwig-Bölkow-Straße und süd-
lich der Industriestraße (siehe beige-
fügter Lageplan). Der Umgriff be-
inhaltet die Grundstücke mit den 
Flurnummern 1577 (Tfl.), 1577/3, 
1625 (Tfl.), 1625/1 (Tfl.), 1627 
(Tfl.), 1637/1, 1662, 1666, 1667, 
1678, 1681, 1682, 1702, 1708, 1710, 
1802 (Tfl.), 1815/2 (Tfl.), 1815/3 
(Tfl.), 1815/7 (Tfl.), jeweils Ge-
markung Riedlingen. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungs-
plans beträgt ca. 19.275 m².

Der räumliche Geltungsbereich 
des aufzustellenden Bebauungsplans 
kann im Stadtbauamt, Zimmer 001 
in der Reichsstraße 39 zu den unten 
genannten Geschäftszeiten und auf 
der unten angegebenen Internetseite 
eingesehen werden.

ungsplänen durchführen zu können 
und um die eingegangenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und der 
Träger öffentlicher Belange behan-
deln zu können. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) 
DSGVO, § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), § 3 Abs. 2 BauGB. § 4 Abs. 
1 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a 
Abs. 3 BauGB und § 1 Abs. 7 BauGB

Weitere Informationen über die 
Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre 
Rechte bei der Verarbeitung Ihrer 
Daten können Sie im Internet unter 
www.donauwoerth.de abrufen. Al-
ternativ erhalten Sie diese Informa-
tionen auch von Ihrem zuständigen 
Sachbearbeiter oder von unserem 
behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten, den Sie unter Stadt Donau-
wörth, Datenschutzbeauftragter, 
Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth, 
Telefon: 0906/789-0, E-Mail: da-
tenschutz@donauwoerth.de, er-
reichen können.

Donauwörth, 14.03.2025 
Jürgen Sorré, Oberbürgermeister

Nr. 4 Kontakt ins Rathaus: 
Bürgertelefon und 
Feedback-Mailadresse

Als Weg für Austausch und Kontakt 
mit der Stadtverwaltung hat sich das 
Bürgertelefon seit langem bewährt: 
Unter der Nummer 0906 789-789 
kann rund um die Uhr eine Nach-
richt hinterlassen werden. Als Ergän-
zung gibt es jetzt auch die Mailadres-
se feedback@donauwoerth.de. Ob 
Bürgertelefon oder Feedback-Post-
fach: Wir nehmen Ihre Wünsche und 
Anregungen gerne auf, eine Antwort 
bekommen Sie so schnell wie mög-
lich. Bitte beachten Sie: Anonyme 
Anrufe am Bürgertelefon können 
nicht bearbeitet werden.

Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 

Oberbürgermeister

Allgemeine Ziele und Zwecke der 
Planung  
Ziel der Planung ist die Umwand-
lung von bisher brachliegenden 
Grünflächen, bzw. teilweise land-
wirtschaftlich genutzten Flächen in 
gewerbliche Bauflächen sowie sie 
Schaffung einer neuen verkehrlichen 

Verbindung zwischen der Lud-
wig-Bölkow-Straße und der Indus-
triestraße. 
Öffentliche Auslegung  
Darüber hinaus hat der Stadtrat in 
der Sitzung vom 27.02.2025 die öf-
fentliche Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 
 BauGB beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans, 
die Begründung, der Umweltbericht, 
die naturschutzfachliche Eingriffs-/ 
Ausgleichsregelung, die artenschutz-
rechtliche Relevanzprüfun, das Im-
missionsschutzgutachten sowie der 
räumliche Geltungsbereich kön-
nen im Stadtbauamt, Zimmer 001, 
Reichsstraße 39 bzw. auf der Inter-
netseite der Stadt unter 
https://www.b-plan-services.de/
bplanpool/Donauw%C3%B6rth/

karte

bzw. unter
https://www.donauwoerth.de/ 

leben-in-donauwoerth/ 
bauen-und-wohnen/ 

stadtbauamt/stadtplanung- 
bauleitplanung

in der Zeit vom 

24.03.2025 bis 25.04.2025
zu folgenden Öffnungszeiten einge-
sehen werden:
Montag 8.00 – 13.00 Uhr 
Nachm. Terminvereinbarungen 
Dienstag 
 8.00 – 13.00 Uhr 
Nachm Terminvereinbarungen 
Mittwoch 8.00 – 13.00 Uhr 
Nachm. nur interner Dienstbetrieb 
Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr 
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Stellungnahmen können während 
dieser Frist in Textform, während 
der Dienststunden zur Niederschrift 
oder unter stadtplanung@donauwo-
erth.de abgegeben werden. Für Ter-
minvereinbarungen wenden Sie sich 
bitte an die Mitarbeiter des Sachge-
bietes Stadtplanung unter 0906 789-
615 oder 0906 789-616.

Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Än-
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Nr. 1 Bekanntmachung  
einer Kultur- und 
Festausschusssitzung 

Am Donnerstag, 20. März 2025, 

14 Uhr, findet im kleinen Sitzungs-
saal im Rathaus Rain eine Kultur- 
und Festausschusssitzung statt. 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Rückblick  

14. Schlossweihnacht 2024
2. Rückblick Eisbahn 2025
3. Kulturbühne im Stadtpark
4. Stadtradeln 2025
5. 44. Rainer Stadtfest 2025
6. Jahrmärkte und Sonderaktionen 

2025
7. Verkaufsstand auf öffentlicher 

Fläche
8. Bekanntgaben

8.1  Kulturnacht 2024 –   
Spendenabwicklung

8.2 Literaturfestival  
Nordschwaben

8.3  Sommerkino 2025 –   
Termin

Nr. 2 Feuerstätten in Garten-
häuser, Scheunen, 
Bauwagen und ähnliches 

Erinnerung an alle Besitzer von 
Gartenlauben, Scheunen, Bauwagen 
und dergleichen: Bitte denken Sie 
daran, Holz-, Gas- oder Öl-Feuer-
stätten – auch wenn sie nur zeitweise 
betrieben werden – anzumelden und 
regelmäßig überprüfen zu lassen. 
Nur so ist sicherzustellen, dass die 
Betriebs- und Brandsicherheit gege-

ben ist. Das kann Leib und Leben, 
Hab und Gut schützen.  
Eigentümer und Betreiber sind ver-
pflichtet Feuerstätten vor Inbetrieb-
nahme anzumelden. Dies wird häufig 
vergessen und kann zu schrecklichen 
Unfällen führen. Wir bitten dies un-
bedingt zu beachten!  
Bei Fragen wenden Sie sich an ei-
nen der beiden bevollmächtigten Be-
zirkskaminkehrermeister:
• Benedikt Wollny, Münchner Stra-

ße 14, Telefon 0 90 90 / 9 03 21, 
bkm.wollny@t-online.de 

• Dominik Wollny, Ahornweg 3, Te-
lefon 0 90 90 / 92 36 80, Wollny.
Dominik@t-online.de

Nr. 3 Hundesteuer 2025
Die Fälligkeit der Hundesteuer ist 

am 1. April jeden Jahres. Die Hun-
desteuer beträgt dieses Jahr 60 €, die 
ermäßigte 30 €. Wir bitten um Ein-
zahlung bzw. Überweisung.   
Liegt ein SEPA-Lastschriftmandat 
vor, wird der fällige Betrag von der 
Kasse der Stadt Rain abgebucht.   
Wir machen außerdem darauf auf-
merksam, dass jeder Hundehalter 
laut Satzung verpflichtet ist, seinen 
über vier Monate alten Hund bei 
der Stadt Rain (Zimmer 24, Telefon  
0 90 90/703-223, Frau Grillo), anzu-
melden. Sollte ein Hund noch nicht 
gemeldet sein, ist dies nachzuholen.

Nr. 4 Vorauszahlung Wasser- 
und Kanalgebühren 2025

Zum 1. April 2025 werden die Vo-
rauszahlungen für die Wasser- und 
Kanalgebühren fällig. Der Betrag 
wurde mit der Abrechnung 2024 
festgesetzt und auf diesem Bescheid 
mitausgewiesen. 

Wir bitten alle Zahlungspflichti-
gen, die nicht am Lastschriftverfah-
ren teilnehmen, die Gebühren recht-
zeitig auf eines der Konten der Stadt 
Rain zu überweisen.

Karl Rehm 
1. Bürgermeister

Peter Mössmer
Hervorheben


